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 darauf hinweisend, dass der Generalsekretär ernste Besorgnis darüber geäußert hat, 
dass die Regierung Israels ihre Verantwortung in Bezug auf die Zahlung von Wiedergut-
machungs- und Entschädigungsleistungen an die Regierung und das Volk Libanons und 
der Arabischen Republik Syrien, die von der Ölpest betroffen sind, in keiner Weise aner-
kennt, 

 daran erinnernd, dass sie die Regierung Israels in Ziffer 4 ihrer Resolution 68/206 
erneut ersuchte, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Regierung Libanons und an-
dere von dem Ölteppich unmittelbar betroffene Länder, wie die Arabische Republik Syrien, 
deren Küste teilweise verschmutzt wurde, rasch und angemessen zu entschädigen, und 
Kenntnis nehmend von der Feststellung des Generalsekretärs, dass dem Ersuchen der Ver-
sammlung noch nicht Folge geleistet wurde, 

 Kenntnis nehmend von der Feststellung des Generalsekretärs, dass diese Ölpest von 
keinem der internationalen Entschädigungsfonds für Ölverschmutzungsschäden abgedeckt 
wird und daher besondere Beachtung verdient, und in der Erkenntnis, dass die Option, die 
entsprechende Entschädigung von der Regierung Israels zu erlangen, weiter geprüft wer-
den muss, 

 sowie Kenntnis nehmend von den im Bericht des Generalsekretärs4 beschriebenen 
Schlussfolgerungen für die Messung und Quantifizierung der Umweltschäden, 

 erneut mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Hilfe, die von Geberländern und 
internationalen Organisationen für die Reinigungsarbeiten und die rasche Wiederherstel-
lung und den raschen Wiederaufbau Libanons über bilaterale und multilaterale Kanäle an-
geboten wurde, darunter das am 17. August 2006 abgehaltene Treffen von Athen zur Koor-
dinierung der Reaktion auf das Verschmutzungsereignis im östlichen Mittelmeer und die 
am 31. August 2006 abgehaltene Stockholmer Konferenz für den raschen Wiederaufbau 
Libanons, 

 feststellend, dass der Generalsekretär die Einwilligung des Fonds für den Wiederauf-
bau Libanons begrüßt hat, den Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaßnahmen nach der 
Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer unter den Schirm seiner bestehenden Mecha-
nismen aufzunehmen, und mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass bis heute keine 
Beiträge an den Treuhandfonds geleistet wurden, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs4; 

 2. bekundet im neunten Jahr in Folge erneut ihre tiefe Besorgnis über die nachtei-
ligen Auswirkungen, die die Zerstörung der in unmittelbarer Nähe des Elektrizitätskraft-
werks Dschije (Libanon) gelegenen Öllagertanks durch die israelische Luftwaffe für die 
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